
Thüringer Landesamt für Landwirtschaft
und Ländlichen Raum
Referat 23 – Pflanzenschutz und Saatgut

E-Mail:

Fax:

anerkennungsstelle@tlllr.thueringen.de

0361 - 57 4041 390

auf Zulassung von privaten Laboren zur Beschaffenheitsprüfung
gemäß § 12 Abs. 4 Saatgutverordnung (SaatgutV)

Antrag

vertreten durch

Ansprechpartner Herrn Frau

Herrn Frau

1. Nachstehend genanntes Labor beantragt die Zulassung

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Name / Firma

Straße und Hausnummer

PLZ, Wohnort

Ortsteil

Telefon-Nr.

2.8

E-Mail-Adresse

2. Angaben zum Labor
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Anerkennungsstelle
Naumburger Straße 98
07743 Jena

Eingangsvermerk

L
A

B

(z. B. Personal, Fachkenntnisse, Räumlichkeiten, Geräte u. a. – Kurzinfo)
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Wichtige Hinweise:

– Die Zulassung als privates Labor setzt voraus, dass der beauftragte Leiter und das beauftragte Personal die dafür
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen.

– Die Tätigkeit des Labors wird von der Anerkennungsstelle systematisch überwacht.

– Die Anerkennungsstelle prüft zusätzlich mind. 5 % der Saatgutpartien nach.

– Bei nicht unerheblich mangelhafter Prüfung wird die Zulassung widerrufen.

Weitere Informationen sind unter der Rufnummer 0361- 57 4041 356 / -254 erhältlich.

Ort, Datum
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Unterschrift des Antragstellers / der Antragstellerin




